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79/06 Kirchen, Religionsgemeinschaften 

Text 

Artikel VI. § 1. Der Kirche steht das Recht auf Erteilung des Religionsunterrichtes und Vornahme 
religiöser Übungen für die katholischen Schüler an allen niederen und mittleren Lehranstalten zu. Es 
besteht Einverständnis darüber, daß die Diözesanordinarien über die Einrichtung eines 
Religionsunterrichtes, der über den gegenwärtig bestehenden Zustand hinausgeht, das Benehmen mit der 
zuständigen obersten staatlichen Schulbehörde herstellen werden. 

Die Leitung und unmittelbare Beaufsichtigung des Religionsunterrichtes und der religiösen Übungen 
kommt der Kirche zu. 

Die Verbindlichkeiten des Religionsunterrichtes samt den religiösen Übungen im bisherigen 
Ausmaß wird gewährleistet. Die finanzielle Obsorge für diesen Unterricht erfolgt in der bisherigen Weise. 
Ein darüber hinausgehender Religionsunterricht einschließlich der religiösen Übungen ist für die 
katholischen Schüler ebenfalls verbindlich, wenn er im Benehmen mit der staatlichen Schulbehörde 
eingerichtet wird. Die finanzielle Sorge für einen solchen Unterricht obliegt, unvorgreiflich einer 
allfälligen künftigen einvernehmlichen Regelung nach Wiederkehr besserer wirtschaftlicher Verhältnisse, 
der Kirche. 

Der Religionsunterricht wird grundsätzlich durch Geistliche erteilt; im Bedarfsfalle können hiezu im 
Einvernehmen zwischen der Kirchen- und staatlichen Schulbehörde auch Laienlehrer oder andere 
geeignete Laienpersonen verwendet werden. Zu Religionslehrern dürfen nur solche Personen bestellt 
werden, die die Kirchenbehörde als hiezu befähigt hat. Die Erteilung des Religionsunterrichtes ist an den 
Besitz der missio canonica gebunden (Artikel V, § 4). 

Die Lehrpläne für den Religionsunterricht werden von der Kirchenbehörde aufgestellt; als 
Religionslehrbücher können nur solche Lehrbücher verwendet werden, welche von der Kirchenbehörde 
für zulässig erklärt wurden. 
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